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KunstUrhG § 22 
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur 
Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebilde-
te dafür, daß er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Ab-
gebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung der Angehöri-
gen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende 
Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein 
Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebilde-
ten. 

KunstUrhG § 23 
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau 
gestellt werden: 
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte; 
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sons-
tigen Örtlichkeit erscheinen; 
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die 
dargestellten Personen teilgenommen haben; 
4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder 
Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient. 
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, 
durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, 
seiner Angehörigen verletzt wird. 

KunstUrhG § 24 
Für Zwecke der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit dürfen von den Behör-
den Bildnisse ohne Einwilligung des Berechtigten sowie des Abgebildeten oder seiner 
Angehörigen vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt werden. 
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Fragen 

Beantworte die folgenden Fragen unter Berücksichtigung des umseitig abgedruckten 
Auszugs des Kunsturhebergesetzes. 

Portraitfoto-Fall 
Die Schulleitung möchte die Schulhomepage durch Portraitfotos der Lehrkräfte auf-
werten. Dazu will sie die in den Personalakten befindlichen Fotos einscannen und in 
das bestehende Angebot einbinden. Müssen die Lehrkräfte einwilligen? 
 

Schulweihnachtsfeier-Fall 
Lehrer X hat auf der Schulweihnachtsfeier Fotos von der Veranstaltung geschossen 
und möchte diese auf der Schulhomepage veröffentlichen. Muss er die Einwilligung 
der abgebildeten Personen einholen? 
 

Schulausflug-Fall 
Der Klassenlehrer Y hat beim Schulausflug nach Paris Fotos vom Eiffelturm aufge-
nommen, auf denen am Rande auch Schüler erkennbar sind. Er möchte diese Bilder 
ins Internet stellen. Müssen die Schüler oder deren Erziehungsberechtigten einwilli-
gen? 
 

Stadtdirektor-Fall 
Lehrerin X photographiert den Stadtdirektor Y, als dieser anlässlich der Abiturfeier 
eine Rede hält. Y protestiert energisch gegen die Veröffentlich seines Fotos auf der 
Internetseite der Schule. Dürfen die Fotos dennoch ins Internet gestellt werden? 
 
 
 

Quelle 
http://www.lehrer-online.de/url/personenfotos-allgemein 


